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Zitat von Karl-Dieter

Bist du krankgeschrieben oder hast du ein Beschäftigungsverbot? Das ist ein sehr
großer Unterschied. Bei einem Beschäftigungsverbot kann einem sehr wohl noch Arbeit
zugewiesen werden, das kommt aber auf das individuelle BV an. Wer ein BV wegen
fehlendem Immunschutz hat, kann durchaus noch Vollzeit zuhause Aufgaben für die
Schulen erledigen, die natürlich auch seiner Besoldungsgruppe entsprechen (Arbeit die
z.B. die Schulsekretäre erledigen => Geht nicht)

Steht doch alle oben drin, sie ist aktuell krank geschrieben und noch viel schlimmer, zu dem
Zeitpunkt, wo Zeugnisse geschrieben werden müssen schon im Mutterschutz. In beiden Fällen
darf der Chef sie nicht dazu bringen die Zeugnisse zu schreiben!
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